
„Vorbehaltlich des Inkrafttretens der KomHKVO wird gemäß § 63 Abs. 1 KomHKVO die weitere 

Anwendung der §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung 

bis längstens zum 31.12.2020 beschlossen. Den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde wird 

empfohlen, einen gleichlautenden Beschluss zu fassen.“ 

 


